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I. Allgemeines  

   
Grundlagen § 1 Gemäss kantonalem Waldgesetz (§ 24 Abs. 1 WaldG, RB 921.0) 

kann der Regierungsrat kantonale Waldreservate ausscheiden. 
Grundlagen dazu bilden: 
- das Inventar der schützenswerten Objekte im Wald (ISOWA). 

Die vom vorliegenden Schutzplan betroffenen Bestände sind da-
rin mehrheitlich als schützenswert bezeichnet. 

- das Kantonale Waldreservatskonzept von 2003 sowie die Über-
prüfung desselben von 2012. 

 
Ziel § 2 Schutzziel des Waldreservats „Dietenhuser/Escherhau“ ist die unge-

schmälerte, langfristige Erhaltung dieses Buchenwaldes. Um die na-
türlichen Phasen der Waldentwicklung ungestört ablaufen zu lassen, 
wird auf jegliche forstliche Eingriffe grundsätzlich verzichtet. Entspre-
chend dieser Zielsetzung werden diese Waldflächen als Natur-
waldreservat ausgeschieden.  
 

Geltungs-
bereich 

§ 3 Diese Schutzanordnung gilt für die im Schutzplan im Massstab 
1:6'000 dargestellten Waldflächen gemäss Parzellenverzeichnis (Re-
servatsperimeter). Der Schutzplan ist integrierter Bestandteil dieser 
Schutzanordnung. 
Die geschützte Fläche beträgt insgesamt 50.76 ha. 
 

Gültigkeits- 
dauer 

§ 4 Die Schutzanordnung und damit der generelle Verzicht auf jegliche 
forstliche Eingriffe gelten für eine Dauer von 50 Jahren ab Inkraftset-
zung.  
Vor Ablauf der Gültigkeitsdauer kann diese Schutzanordnung in Ab-
sprache mit der Grundeigentümerin verlängert werden.  
 

 
 

II. Schutz bestimmungen  
 
Verbote § 5 Im ganzen Reservatsperimeter sind untersagt: 

a) das Fällen, Ausgraben oder Zerstören von Bäumen und Sträu-
chern unabhängig von Art, Alter und Dimension;  

 
b) das Pflücken, Ausgraben oder Zerstören von Krautpflanzen, 

Moosen, Flechten und Pilzen, ausgenommen sind das Sammeln 
von Speisepilzen und Beeren gemäss Art. 699 ZGB; für Pilze ist 
zudem § 38 RRV NHG zu beachten; 

 
c) das Töten, Verletzen, Fangen oder Stören von wildlebenden Tie-

ren, ausgenommen im Rahmen der ordentlichen Jagd und Fi-
scherei; 

 
d) das Sammeln oder Beeinträchtigen von Eiern, Larven, Puppen, 

Nestern oder Brutstätten wildlebender Tiere; 
 
e) das Pflanzen von Bäumen und Sträuchern und das Ansiedeln von 

standortsfremden Pflanzen und Tieren; 
 
f) das Entwässern sowie das Einleiten von Abwässern; 
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g) das Durchführen von Veranstaltungen, die nicht dem Schutzziel 
entsprechen; 

 
h) das Laufenlassen von Hunden, ausgenommen im Rahmen der 

ordentlichen Jagd; es besteht Leinenzwang;  
 
i) das Zelten und Campieren sowie das Überlassen von Standplät-

zen dafür;  
 
j) das Errichten jeglicher Bauten und Anlagen; 
 
k) Ablagerungen aller Art; 
 
l) andere, dem Schutzziel zuwider laufende Nutzungen oder Beein-

trächtigungen.  
 

 
Jagd  § 6 Die Jagd ist erlaubt. Es sind die jeweils geltenden Jagdvorschriften 

anwendbar. 
 

 
Erlaubte  
forstliche  
Massnahmen 
 

§ 7 Nach Rücksprache mit dem Forstamt sind erlaubt: 
a) das Entfernen von einzelnen Bäumen, von denen entlang der 

Wald- und Waldrandstrassen eine offensichtliche, besondere Ge-
fährdung ausgeht (z.B. infolge Krankheit oder Naturereignisse). 
Sämtliches Holz ist dabei in den angrenzenden Beständen lie-
genzulassen.   

 
b) das Aufstellen von Einrichtungen für das Monitoring im Waldre-

servat. 
 

 
Strassen- 
unterhalt 
 

§ 8 a) An allen, für den Holztransport geeigneten, mit Lastwagen be-
fahrbaren Waldstrassen im und am Waldreservat kann der nor-
male laufende Unterhalt ausgeführt werden, wie die Sicherstel-
lung des Oberflächenwasserabflusses, der Unterhalt von Durch-
lässen, das Mähen des Banketts oder das Entfernen des Laubes 
von der Oberfläche der Fahrbahnen. Das Mähen ist erst ab Sep-
tember erlaubt.  

 
b) Zum laufenden Unterhalt zählt auch das Freihalten des 

Lichtraumprofils für den berechtigten Fahrzeugverkehr (Schnitt 
von Gehölzen an Böschungen und auf dem Bankett bei Wald- 
und Waldrandstrassen). Das Material ist in den angrenzenden 
Beständen liegenzulassen.   

 
c) Beim periodisch anfallenden, baulichen Unterhalt der Waldstras-

sen (z.B. Nachbekiesung) ist vorgängig zur Planung das Forstamt 
zu informieren. 

 
d) Allfällige Regelungen betreffend Beitragsleistungen der Grundei-

gentümerin an den Strassenunterhalt sind von dieser Schutzan-
ordnung nicht betroffen.  
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Natur-
ereignisse 

§ 9 a) Alle Waldflächen stehen unter Prozessschutz; natürliche Entwick-
lungsprozesse wie Schäden durch Sturm, Schnee, Krankheiten 
etc. sollen ohne menschliche Korrekturen ablaufen. Treten Schä-
den durch Naturereignisse auf, so werden diese nicht behoben. 

 
b) In Fällen, bei denen die Waldstrassen oder angrenzende Wald- 

und Flurgrundstücke betroffen sind, kann das Forstamt Mass-
nahmen zur Behebung oder zur weiteren Schadenabwehr treffen 
und anordnen. Es kontrolliert die Ausführung. Die Kosten für die-
sen Unterhalt gehen zu Lasten Kanton. Das Material ist in den 
angrenzenden Beständen liegenzulassen.   

 
c) Sollten durch Schädlinge verursachte epidemische Krankheiten 

oder Neophyten auftreten, für welche fachlich akzeptierte Be-
kämpfungsstrategien bestehen, so kann das Forstamt geeignete 
Massnahmen anordnen. 

 
 
Nachbar-
Grundstücke 
im Wald  

§ 10 a) Ausserhalb des Perimeters liegende Nachbargrundstücke im Wald 
können im Rahmen der waldbaulichen Planung (Ausführungsplan 
des Forstreviers) ordentlich bewirtschaftet werden. Die üblichen 
Randeinflüsse für Waldgrundstücke sind im Randbereich des Re-
servatsperimeters zu tolerieren.  

 
b) Offensichtlich unzumutbare Beeinträchtigungen ausgehend von 

den Waldbeständen im Reservat sind im gegenseitigen Einver-
nehmen unter Einbezug des Forstamtes zu beheben.  

 
c) Die Eigentümer benachbarter Waldgrundstücke können beste-

hende Holzlagerplätze und Rückewege im Waldreservat für die 
Lagerung und den Holztransport im ortsüblichen Rahmen benut-
zen. Der Einsatz chemischer Mittel zum Schutz des gelagerten 
Holzes ist dabei im Waldreservat verboten. Der Ausbau von La-
gerplätzen oder Rückewegen sowie der Betrieb von Umschlag-
plätzen sind nicht erlaubt. 

 
 
Waldrand   § 11 a) Im Waldrandbereich sind Bäume grundsätzlich geschützt. Offen-

sichtlich gefährliche oder stark herausragende Bäume können mit 
Zustimmung des Forstamtes im Einzelfall entfernt werden.  

 
b) Der Strauchgürtel wird mit periodischen Eingriffen gepflegt und als 

artenreicher Lebensraum gestaltet.  
 

 
Bachunterhalt § 12 Sollten sich am östlichen Rand der Parzelle Nr. 1297 und südlich der 

Parzelle Nr. 1293 (Wildbach) infolge Bachunterhalt zwingend nötige 
Eingriffe in der Bestockung und am Bach aufdrängen, ist das Forst-
amt vorgängig zur Planung in die Entscheidfindung einzubeziehen.  
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III. Entschädigung und Finanzierung 
 
Finanzierung 
 

§ 13 a) Die Grundeigentümerin hat Anspruch auf angemessene Abgel-
tungen für den Nutzungsverzicht. Als Grundlage für Abgeltungen 
dienen Vorratsinventuren und Berechnungen für die entgange-
nen Nutzungen. Das Departement für Bau und Umwelt setzt die 
Beiträge mittels einer Verfügung für eine bestimmte Zeitdauer 
fest. 

 
b) Die Kosten für allfällige Massnahmen, z.B. im Waldrandbereich, 

gehen zu Lasten Forstamt.  
 

 
 
 
 

IV. Zuständigkeiten und Kompetenzen 
 
Zuständig- 
keiten 

§ 14 a) Das Forstamt Thurgau und der örtliche Forstdienst sind zuständig 
für die Aufsicht und den allfälligen Unterhalt im Waldreservat. 
Weiter ist das Forstamt zuständig für die Abgeltung der Nut-
zungsbeschränkungen, die Abgeltung von Massnahmen sowie für 
die Beobachtung und Dokumentation der natürlichen Entwick-
lungsprozesse. 

 
b) Das Forstamt Thurgau und der örtliche Forstdienst koordinieren 

mit der Grundeigentümerin allfällig nötige Massnahmen  gemäss 
§ 7 sowie §§ 9 - 11 dieser Schutzanordnung. Der Grundeigentü-
merin erwachsen daraus keine Kosten. 

 
c) Das Institut für Angewandte Pflanzenbiologie (IAP) ist berechtigt, 

im Rahmen des Interkantonalen Dauerbeobachtungsprogramms 
auf der Untersuchungsfläche Messungen an Bäumen und Boden 
vorzunehmen sowie periodisch Äste für Triebmessungen zu ern-
ten. Bei Beendigung dieses Programms sind allfällige Markierun-
gen und Installationen vom IAP zu entfernen. Das Forstamt be-
aufsichtigt diese Fläche.  

 
 
Information § 15 Das Forstamt Thurgau informiert in Absprache mit dem örtlichen 

Forstdienst und mit der Waldeigentümerin die Bevölkerung über die 
Schutzziele für das Waldreservat und die zu ihrer Erreichung nötigen 
Massnahmen. 
 

 
 
 
 

V. Schlussbestimmungen  
 
Aufhebung  § 16 Kommt das Forstamt seinen finanziellen Verpflichtungen für die Nut-

zungsbeschränkungen nicht mehr nach, so ist die Schutzanordnung 
nach einer öffentlichen Auflage mit einem Regierungsratsbeschluss 
aufzuheben. 
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Ausnahmen § 17 Sofern das Schutzziel nicht gefährdet wird, kann das Departement 

für Bau und Umwelt in besonderen Fällen Ausnahmen von diesen 
Vorschriften bewilligen. 
Es kann diese Kompetenz an das Forstamt delegieren.  
 

 
Hinweis auf 
Strafbe-
stimmungen 

§ 18 Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschriften werden gemäss 
Art. 24 ff. des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz 
(NHG, SR 451) und § 26 des Gesetzes zum Schutz und zur Pflege 
der Natur und der Heimat (NHG TG, RB 450.1) sowie Art. 292 des 
Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB, SR 311) geahndet. 
 

 
 
 
 
Beilage: 
 
Schutzplan 1:6‘000 vom 24.09.2014 als integrierender Bestandteil der Schutzanordnung  
 
 
 


